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Verfahren der Konsultation Verfahren der Zustimmung Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung) Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung) Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)



(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)



Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Gesetzgebungsakts In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen. Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD)) (Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) Das Europäische Parlament, – in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2013)0018), – gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 91 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0022/2013), – gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, – in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 22. Mai 20131, – in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 4. Juli 20132, – gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, – in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A7-0000/2013), 1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. Änderungsantrag 1 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 4 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(4) Auf der Grundlage der Konsultation 1 2



(4) Auf der Grundlage der Konsultation



ABl. C… ABl. C…
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interessierter Kreise und nationaler Experten sowie von Fachinformation wurden Elektrizität, Wasserstoff, Biokraftstoffe, Erdgas und Flüssigerdgas (LNG) als die wichtigsten Alternativen zum Erdöl ermittelt, die für die langfristige Ersetzung von Erdöl sowie zur Reduzierung der CO2-Emissionen geeignet sind.



interessierter Kreise und nationaler Experten sowie von Fachinformation wurden Elektrizität, Wasserstoff, Biokraftstoffe, Erdgas und Flüssigerdgas (LNG) als die wichtigsten Alternativen zum Erdöl ermittelt, die, auch angesichts der möglichen gleichzeitigen und kombinierten Nutzung, für die langfristige Ersetzung von Erdöl sowie zur Reduzierung der CO2-Emissionen geeignet sind. Or. en



Änderungsantrag 2 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 4 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (4a) Ungeachtet der Liste alternativer Kraftstoffe in dieser Richtlinie ist zu beachten, dass es weitere Arten sauberer Kraftstoffe gibt, die mögliche Alternativen zu fossilen Brennstoffen bieten, beispielsweise Methanol und Dimethylether (DME). Bei der Auswahl neuer Arten alternativer Kraftstoffe sollten auch viel versprechende Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung berücksichtigt werden. Or. en



Änderungsantrag 3 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 6 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(6) Eine Fragmentierung des Binnenmarktes durch die unkoordinierte Markteinführung alternativer Kraftstoffe PE516.591v01-00
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(6) Eine Fragmentierung des Binnenmarktes durch die unkoordinierte Markteinführung alternativer Kraftstoffe 6/54
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sollte vermieden werden. Koordinierte Strategien in allen Mitgliedstaaten sollten daher die langfristige Sicherheit bieten, die für private und öffentliche Investitionen in Fahrzeug- und Kraftstofftechnologie wie auch den Infrastrukturaufbau erforderlich ist. Die Mitgliedstaaten sollten daher einen nationalen Strategierahmen festlegen, in dem ihre Vorstellungen, Ziele und Fördermaßnahmen auf dem Gebiet der Entwicklung des Marktes für alternative Kraftstoffe, einschließlich der aufzubauenden erforderlichen Infrastruktur, umrissen werden. Die Mitgliedstaaten sollten mit anderen Nachbarländern auf regionaler oder makroregionaler Ebene in Form von Konsultationen oder gemeinsamen Strategierahmen zusammenarbeiten, insbesondere dort, wo eine durchgehende grenzüberschreitende Infrastrukturabdeckung für alternative Kraftstoffe oder der Bau neuer Infrastruktur in der Nähe von Staatsgrenzen benötigt wird. Die Kommission sollte nach regelmäßiger Evaluierung für die Koordinierung dieser nationalen Strategierahmen und deren Kohärenz auf EU-Ebene sorgen.



sollte vermieden werden. Koordinierte Strategien in allen Mitgliedstaaten sollten daher die langfristige Sicherheit bieten, die für private und öffentliche Investitionen in Fahrzeug- und Kraftstofftechnologie wie auch den Infrastrukturaufbau erforderlich ist. Die Mitgliedstaaten sollten daher in enger Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und der betroffenen Branche einen nationalen Strategierahmen festlegen, in dem ihre Vorstellungen, Ziele und Fördermaßnahmen auf dem Gebiet der Entwicklung des Marktes für alternative Kraftstoffe, einschließlich der aufzubauenden erforderlichen Infrastruktur, umrissen werden. Die Mitgliedstaaten sollten mit anderen Nachbarländern auf regionaler oder makroregionaler Ebene in Form von Konsultationen oder gemeinsamen Strategierahmen zusammenarbeiten, insbesondere dort, wo eine durchgehende grenzüberschreitende Infrastrukturabdeckung für alternative Kraftstoffe oder der Bau neuer Infrastruktur in der Nähe von Staatsgrenzen benötigt wird. Die Kommission sollte nach regelmäßiger Evaluierung für die Koordinierung dieser nationalen Strategierahmen und deren Kohärenz auf EU-Ebene sorgen. Or. en



Änderungsantrag 4 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 6 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (6a) Es wird ein strategisches Konzept benötigt, um den langfristigen Energiebedarf aller Verkehrsträger zu
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decken. Die Maßnahmen sollten insbesondere auf einer umfassenden Mischung alternativer Kraftstoffe aufbauen, wobei die besonderen Bedürfnisse jedes Verkehrsträgers berücksichtigt werden. Insbesondere die Bedürfnisse von Verkehrsträgern, bei denen die verfügbaren Alternativen begrenzt sind, sollten angemessen in die nationalen Strategierahmen integriert werden. Or. en Begründung Auch wenn für einige Verkehrsträger verschiedene Energiequellen verwendet werden können, ist die Bandbreite an verfügbaren Alternativen für andere Verkehrsträger deutlich geringer. Bei einer europäischen Strategie für alternative Kraftstoffe sollten diese Einschränkungen berücksichtigt werden, und es sollte sichergestellt werden, dass alternative Kraftstoffe den einzelnen Verkehrsträgern auf optimale Art und Weise zugewiesen werden. Änderungsantrag 5 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 7 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(7) Für Fördermaßnahmen der Union oder der Einzelstaaten auf dem Gebiet der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe sollten nur Kraftstoffe in Frage kommen, die in die nationalen Strategierahmen einbezogen sind, damit öffentliche Mittel gezielt für eine koordinierte Binnenmarktentwicklung im Hinblick auf eine unionsweite Mobilität verwendet werden, bei der Kraftfahrzeuge und Schiffe zum Einsatz kommen, die mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden.



entfällt



Or. en
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Änderungsantrag 6 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 7 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (7a) Aufgrund der Verordnung (EU) Nr. …/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“1 kann die Umsetzung des TEN-V-Kernnetzes für neue Technologien und Innovationen, einschließlich der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, mit Unionsmitteln gefördert werden. Diese spezielle Finanzierungsquelle sollte zum Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe beitragen und sollte als zusätzliche Gelegenheit angesehen werden, einen nachhaltigen Markt für Mobilität in der gesamten Union sicherzustellen. _____________________ 1



ABl. L … Or. en



Begründung Aufgrund der Verordnung zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ können Investitionen in Schlüsselinfrastrukturen mit hohem Mehrwert für Europa die europäische Wettbewerbsfähigkeit steigern. Transeuropäische Infrastrukturen für alternative Fahrzeuge (innerhalb von „vorrangigen Korridoren“) erfüllen die von der Fazilität „Connecting Europe“ festgelegten Kriterien und könnten, wenn sie geschickt genutzt werden, eine wertvolle Investition zur Förderung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit darstellen. Änderungsantrag 7 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 7 b (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (7b) Mit dem Programm „Horizont 2020“ werden auch Forschung und Innovation in Bezug auf mit alternativen Kraftstoffen
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betriebene Fahrzeuge und die zugehörige Infrastruktur unterstützt, insbesondere durch das spezielle Ziel „Intelligenter, umweltfreundlicher und integrierter Verkehr“ innerhalb der Priorität „Gesellschaftliche Herausforderungen“. Diese spezielle Finanzierungsquelle sollte auch zum Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe beitragen, und sie sollte als zusätzliche Gelegenheit angesehen werden, einen nachhaltigen Markt für Mobilität in der gesamten Union sicherzustellen. Or. en



Änderungsantrag 8 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 7 c (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (7c) Die Strukturfonds, insbesondere der Europäische Fonds für regionale Entwicklung und der Kohäsionsfonds, bieten weitere Möglichkeiten zur Finanzierung und Unterstützung des Aufbaus der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in der Union. Zu diesem Zweck müssen nationale, regionale und lokale Gebietskörperschaften nachdrücklich aufgefordert werden, dieses Ziel in ihre operationellen Programme und Prioritäten aufzunehmen. Or. en



Änderungsantrag 9 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 7 d (neu)
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Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (7d) Mit dieser Richtlinie sollen die Mitgliedstaaten nicht zusätzlich finanziell belastet werden, besonders in einer Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Mitgliedstaaten können diese Richtlinie in Bezug auf ihre nationalen Haushalte kostenneutral umsetzen, indem sie in enger Zusammenarbeit mit Akteuren der Privatwirtschaft, die bei der Unterstützung des Ausbaus der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe eine führende Rolle spielen sollten, eine Vielzahl ordnungspolitischer und anderer Anreize nutzen. Or. en



Änderungsantrag 10 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 9 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(9) Biokraftstoffe sind gemäß der Definition in der Richtlinie 2009/28/EG. Kraftstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden. Auf Biokraftstoffe entfällt ein Anteil von 4,4 % im Verkehr der EU, so dass sie derzeit der wichtigste alternative Kraftstoff sind. Sie können zu einer spürbaren Senkung der gesamten CO2Emissionen beitragen, sofern sie nachhaltig hergestellt werden und keine indirekten Flächennutzungsänderungen verursachen. Sie könnten saubere Energie für alle Verkehrsträger liefern. Allerdings kann ihre Nutzung durch Versorgungsengpässe und Nachhaltigkeitsüberlegungen eingeschränkt sein.



(9) Biokraftstoffe sind gemäß der Definition in der Richtlinie 2009/28/EG Kraftstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden. Auf Biokraftstoffe entfällt ein Anteil von 4,4 % im Verkehr der EU, so dass sie derzeit der wichtigste alternative Kraftstoff sind. Sie können zu einer spürbaren Senkung der gesamten CO2Emissionen beitragen, sofern sie nachhaltig hergestellt werden und keine indirekten Flächennutzungsänderungen verursachen. Sie könnten saubere Energie für alle Verkehrsträger liefern. Allerdings kann ihre Nutzung durch Versorgungsengpässe und Nachhaltigkeitsüberlegungen eingeschränkt sein. Darüber hinaus sind fortschrittliche Biokraftstoffe die einzige CO2-arme Kraftstoffoption im Luftverkehr.
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Or. en Begründung Erneuerbare Energiequellen werden als wichtiges Element der Strategie der Luftverkehrsbranche angesehen, auf nachhaltige Art zu wachsen. Der Einsatz von erneuerbaren Energien im Luftverkehr ist jedoch abhängig von der nachhaltigen Produktion von flüssigen Biokraftstoffen für den Luftverkehr in großem Maßstab. Änderungsantrag 11 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 9 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (9a) Der Mangel an ausreichender Produktionskapazität ist immer noch eines der Haupthindernisse für den Einsatz von Biokraftstoffen im Luftverkehr. Die Infrastruktur für die Versorgung mit Biokraftstoffen für den Luftverkehr ist dagegen bereits verfügbar, da diese über das vorhandene Kraftstoffversorgungssystem verteilt werden können. Or. en Begründung



Die Infrastruktur für die Produktion nachhaltiger Biokraftstoffe für den Luftverkehr muss noch entwickelt werden. Änderungsantrag 12 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 10 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(10) Aufgrund der mangelnden Harmonisierung beim Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe können auf der Angebotsseite keine Skalenerträge erzielt werden und auf der Nachfrageseite kann keine EU-weite PE516.591v01-00
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(10) Aufgrund der mangelnden Harmonisierung beim Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe können auf der Angebotsseite keine Skalenerträge erzielt werden und auf der Nachfrageseite kann keine EU-weite 12/54
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Mobilität entstehen. Neue Infrastrukturnetze müssen aufgebaut werden, insbesondere für Elektrizität, Wasserstoff und Erdgas (LNG und CNG).



Mobilität entstehen. Neue Infrastrukturnetze müssen aufgebaut werden, insbesondere für Elektrizität, Wasserstoff, Erdgas (LNG und CNG) und Flüssiggas (LPG), wobei Klimawandel, Forschung, technologische Entwicklung und Kosten berücksichtigt werden müssen. Or. en



Änderungsantrag 13 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 11 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (11a) Die Elektrifizierung des Verkehrs ermöglicht es, multimodale Energie mithilfe von Systemen zur Rückgewinnung und Speicherung von Energie zu steuern und so zum Erreichen der Energieeffizienzziele der Union beizutragen. In dieser Hinsicht stellt sie einen ersten Schritt in Richtung „intelligenter“ Städte und Gemeinden dar. Or. en Begründung



Die Elektrifizierung bietet aussichtsreiche Perspektiven für die Verbesserung der Energieeffizienz des Verkehrssektors, besonders in einer Zeit, in der der Verkehr zur bedeutendsten Quelle von Treibhausgasemissionen wird. Änderungsantrag 14 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 13 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(13) Elektrofahrzeuge könnten durch das PR\943125DE.doc



(13) Elektrofahrzeuge könnten durch das 13/54
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Aufladen von Batterien aus dem Stromnetz zu Zeiten niedriger allgemeiner Elektrizitätsnachfrage und das Einspeisen von Strom zu Zeiten hoher allgemeiner Elektrizitätsnachfrage zur Stabilität des Elektrizitätssystems beitragen. Daher sollten Ladestationen über intelligente Verbrauchserfassungssysteme verfügen und der Preis für Strom an einer Ladestation sollte marktgestützt sein, so dass ein flexibler Verbrauch - und die Speicherung - von Strom durch dynamische Preisbildung gefördert werden.



Aufladen von Batterien aus dem Stromnetz zu Zeiten niedriger allgemeiner Elektrizitätsnachfrage und das Einspeisen von Strom zu Zeiten hoher allgemeiner Elektrizitätsnachfrage zur Stabilität des Elektrizitätssystems beitragen. Daher sollten Ladestationen in der Phase der Marktkonsolidierung an intelligente Verbrauchserfassungssysteme angeschlossen werden, und der Preis für Strom an einer Ladestation sollte marktgestützt sein, so dass ein flexibler Verbrauch - und die Speicherung - von Strom durch dynamische Preisbildung gefördert werden. Or. en



Änderungsantrag 15 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 14 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(14) Hinsichtlich der nicht öffentlich zugänglichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge sollten die Mitgliedstaaten für Einheitlichkeit sorgen und die maximale Ausnutzung von Synergien mit den Plänen für die Einführung intelligenter Messsysteme anstreben, die gemäß der in Anhang I.2 der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG niedergelegten Verpflichtung erstellt werden. Öffentlich zugängliche Ladestationen gehören zurzeit nicht zu den regulierten Tätigkeiten eines Verteilernetzbetreibers gemäß der Festlegung in Kapitel VI der Richtlinie 2009/72/EG. PE516.591v01-00



DE



(14) Hinsichtlich der nicht öffentlich zugänglichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge sollten die Mitgliedstaaten für Einheitlichkeit sorgen und die maximale Ausnutzung von Synergien mit den Plänen für die Einführung intelligenter Messsysteme anstreben, die gemäß der in Anhang I Nummer 2 der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 niedergelegten Verpflichtung erstellt werden.
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Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG (ABl. L 211 vom 14.08.2009, S. 55). Or. en Begründung Die Richtlinie 2009/72/EG enthält die Vorschriften für den Energiebinnenmarkt, einschließlich der Rolle und der Aufgaben der Betreiber von Übertragungs- und Verteilernetzen. Auch wenn sich diese Richtlinie nicht auf Elektrofahrzeuge bezieht, könnte die derzeitige Formulierung der Erwägung irreführend sein, weil sie eventuell so verstanden werden könnte, als ob es Betreibern von Verteilernetzen nach EU-Recht verboten wäre, für öffentlich zugängliche Aufladestationen zuständig zu sein. Änderungsantrag 16 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 15 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (15a) Die Wahl der Ausrüstung für Normal- oder Schnellladestationen sollte nicht dazu führen, dass der Sicherheitsgrad elektrischer Ausrüstungen und Anlagen, die in der Union bereits in Betrieb genommen wurden, verringert wird. Die einschlägigen Normen sollten entsprechend dem technologischen Fortschritt sowie der Weiterentwicklung der bewährten Verfahren im Bereich Sicherheitstechnik regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden. Or. en Begründung



In den letzten 50 Jahren wurden nationale Vorschriften entwickelt, um den Sicherheitsgrad von elektrischen Anlagen zu erhöhen. Die Sicherheit von elektrischer Ausrüstung ist absolut entscheidend für die sachgemäße Entwicklung des Markts für Elektrofahrzeuge. Die PR\943125DE.doc
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Steckdose für Typ-2-Stecker wird so bald wie möglich so standardisiert, dass die Anforderungen mehrerer Mitgliedstaaten in Bezug auf Shutter erfüllt werden. Änderungsantrag 17 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 16 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (16a) Für den Eisenbahnsektor ist Elektrizität bereits jetzt die Hauptenergiequelle. Eine zunehmende Elektrifizierung ist jedoch erforderlich, und es sollte weitere Unterstützung gewährt werden, um den Anteil an elektrifizierter Schieneninfrastruktur auf das optimale Niveau zu bringen. Or. en Begründung



Laut Daten der Europäischen Umweltagentur von 2013 werden die spezifischen CO2Emissionen pro Passagierkilometer oder Tonnenkilometer im Schienenverkehr beim Übergang von Diesel- auf Elektroantrieb ungefähr halbiert. Änderungsantrag 18 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 18 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(18) Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass eine öffentlich zugängliche Infrastruktur für die Versorgung von Kraftfahrzeugen mit Wasserstoff aufgebaut wird, bei der die Entfernungen zwischen den Tankstellen so bemessen sind, dass Wasserstofffahrzeuge innerhalb des gesamten Staatsgebiets genutzt werden können, und eine bestimmte Anzahl von Tankstellen in städtischen Ballungsgebieten zur Verfügung stehen. Dadurch würde der Verkehr wasserstoffbetriebener Fahrzeuge in der



(18) Die Mitgliedstaaten sollten in enger Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und der betroffenen Branche dafür sorgen, dass eine öffentlich zugängliche Infrastruktur für die Versorgung von Kraftfahrzeugen mit Wasserstoff aufgebaut wird, bei der die Entfernungen zwischen den Tankstellen so bemessen sind, dass Wasserstofffahrzeuge innerhalb des gesamten Staatsgebiets genutzt werden können, und eine bestimmte Anzahl von Tankstellen in städtischen Ballungsgebieten zur
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gesamten Union ermöglicht.



Verfügung stehen. Dadurch würde der Verkehr wasserstoffbetriebener Fahrzeuge in der gesamten Union ermöglicht. Or. en



Änderungsantrag 19 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 20 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(20) Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass eine öffentlich zugängliche Infrastruktur für die Versorgung von Kraftfahrzeugen mit gasförmigem komprimiertem Erdgas (CNG) aufgebaut wird, bei der die Entfernungen zwischen den Tankstellen so bemessen sind, dass CNG-Fahrzeuge in der ganzen Union genutzt werden können, und eine bestimmte Anzahl von Tankstellen in städtischen Ballungsgebieten zur Verfügung stehen.



(20) Die Mitgliedstaaten sollten in enger Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und der betroffenen Branche dafür sorgen, dass eine öffentlich zugängliche Infrastruktur für die Versorgung von Kraftfahrzeugen mit gasförmigem komprimiertem Erdgas (CNG) aufgebaut wird, bei der die Entfernungen zwischen den Tankstellen so bemessen sind, dass CNG-Fahrzeuge in der ganzen Union genutzt werden können, und eine bestimmte Anzahl von Tankstellen in städtischen Ballungsgebieten zur Verfügung steht. Or. en



Änderungsantrag 20 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 21 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(21) Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas - LNG) stellt eine attraktive Alternative für Schiffe dar, mit der der Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen in den SchwefelEmissions-Überwachungsgebieten gesenkt werden kann, wie es in der Richtlinie 2012/33/EU des Europäischen Parlaments



(21) Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas – LNG) stellt aufgrund seiner fortschrittlichen Umweltverträglichkeit eine attraktive Alternative für Schiffe dar. Zu den Umweltvorteilen zählt unter anderem, dass LNG eine Lösung mit großem Potenzial bietet, mit der der
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und des Rates vom 21. November 2012 zur Änderung der Richtlinie 1999/32/EG des Rates hinsichtlich des Schwefelgehalts von Schiffskraftstoffen vorgesehen ist; dies gilt für die Hälfte der Schiffe im europäischen Kurzstreckenseeverkehr. Ein Kernnetz von LNG-Tankstellen für den Seeverkehr und die Binnenschifffahrt sollte spätestens Ende 2020 zur Verfügung stehen. Die anfängliche vorrangige Ausrichtung auf das Kernnetz sollte nicht ausschließen, dass Flüssigerdgas auf längere Sicht auch in Häfen außerhalb des Kernnetzes zur Verfügung gestellt wird, insbesondere in denjenigen, die für Schiffe von Bedeutung sind, die nicht der Beförderung dienen (Fischereifahrzeuge, Offshore-ServiceSchiffe usw.).



Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen in den Schwefel-EmissionsÜberwachungsgebieten gesenkt werden kann, von denen die Hälfte der Schiffe im europäischen Kurzstreckenseeverkehr betroffen ist, wie es in der Richtlinie 2012/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur Änderung der Richtlinie 1999/32/EG des Rates hinsichtlich des Schwefelgehalts von Schiffskraftstoffen vorgesehen ist. Ein Kernnetz von LNG-Tankstellen für den Seeverkehr und die Binnenschifffahrt sollte spätestens Ende 2020 zur Verfügung stehen. Die anfängliche vorrangige Ausrichtung auf das Kernnetz sollte nicht ausschließen, dass Flüssigerdgas auf längere Sicht auch in Häfen außerhalb des Kernnetzes zur Verfügung gestellt wird, insbesondere in denjenigen, die für Schiffe von Bedeutung sind, die nicht der Beförderung dienen (Fischereifahrzeuge, Offshore-Service-Schiffe usw.). Or. en



Änderungsantrag 21 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 21 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (21a) Durch den in dieser Richtlinie vorgesehenen Aufbau von LNGInfrastruktur sollte die Entwicklung anderer möglicherweise viel versprechender energieeffizienter alternativer Kraftstoffe für Schiffe (Methanol usw.) nicht behindert werden. Or. en
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Änderungsantrag 22 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 23 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (23a) Auch wenn die Grundlage für den Aufbau von LNG-Infrastruktur das TENV-Kernnetz sein sollte, könnten andere Elemente von Belang sein, wenn ein Netz von LNG-Tankstellen in See- und Binnenhäfen geschaffen wird. Insbesondere sollten der aktuelle Marktbedarf und die vorhandenen Bunkerstationen berücksichtigt werden, um Verhältnismäßigkeit beim Aufbau von LNG-Infrastruktur sicherzustellen. Es müssen auch Häfen berücksichtigt werden, die für Schiffe von Bedeutung sind, die nicht der Beförderung dienen (Fischereifahrzeuge, Offshore-ServiceSchiffe usw.). Or. en



Änderungsantrag 23 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 24 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (24a) Im Hinblick auf eine erhöhte Sensibilisierung der Verbraucher für alternative Kraftstoffe, die unter diese Richtlinie fallen, sollten die Kommission und relevante Interessenträger Möglichkeiten prüfen, Verbrauchern an den Tank-/Aufladestationen Informationen zur Verfügung zu stellen, die einen Vergleich des Preises und des Energiegehalts der einzelnen Kraftstoffe ermöglichen. Or. en
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Begründung Die Informationen an den Tank-/Aufladestationen sollten es den Verbrauchern ermöglichen, (alternative) Kraftstoffe unabhängig von den Auswirkungen nationaler Besteuerung oder Kraftstoffverbrauchssteuersysteme miteinander zu vergleichen. Die Kommission sollte beauftragt werden, zusätzliche Elemente für die Kennzeichnung von Kraftstoffen/Elektrizität in Erwägung zu ziehen oder andere für Verbraucher relevante Informationen (z. B. Energiegehalt, Preis pro km oder Preis pro Energieeinheit usw.) zur Verfügung zu stellen. Änderungsantrag 24 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 26 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(26) In europäischen Normen, die mit den einschlägigen internationalen Normen uneingeschränkt vereinbar sein müssen, sollten technische Spezifikationen für die Interoperabilität von Ladestationen und Tankstellen festgelegt werden. Da es keine europäischen Normen gibt, können für bestimmte erforderliche Spezifikationen keine genauen Verweise angegeben werden. Daher sollte die Kommission die europäischen Normungsorganisationen ersuchen, solche europäischen Normen im Einklang mit Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG zu veröffentlichen; diese Normen sollten auf derzeitigen internationalen Normen beziehungsweise auf laufenden internationalen Normungsarbeiten basieren. Liegen bereits internationale Normen vor, sollten darin



(26) In europäischen Normen, die mit den einschlägigen internationalen Normen uneingeschränkt vereinbar sein müssen, sollten technische Spezifikationen für die Interoperabilität von Ladestationen und Tankstellen festgelegt werden. Da es keine entsprechenden europäischen Normen gibt, können für bestimmte erforderliche Spezifikationen keine genauen Verweise angegeben werden. Daher sollte die Kommission die europäischen Normungsorganisationen im Einklang mit Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates1 ersuchen, solche europäischen Normen zu veröffentlichen; diese Normen sollten auf derzeitigen internationalen Normen beziehungsweise auf laufenden internationalen Normungsarbeiten basieren. Liegen bereits internationale Normen vor, sollten darin enthaltene technische Spezifikationen als Zwischenlösung bis zur Verabschiedung europäischer Normen herangezogen werden. Im Fall der noch nicht veröffentlichten Normen sollte sich die Arbeit auf Folgendes stützen: (i) „Configuration FF, IEC 621963:CDV 2012“ bei GleichstromSchnellladestationen für Kraftfahrzeuge,



PE516.591v01-00



DE



20/54



PR\943125DE.doc



enthaltene technische Spezifikationen als Zwischenlösung bis zur Verabschiedung europäischer Normen herangezogen werden. Für noch nicht veröffentlichte Normen wird sich die Arbeit auf Folgendes stützen: (i) „Configuration FF, IEC 621963:CDV 2012“ für GleichstromSchnellladestationen für Kraftfahrzeuge, ii) die Arbeiten von ISO TC67/WG10 für LNG-Tankstellen für Schiffe und iii) ISO/TC 252 für CNG- und L-CNGTankstellen für Kraftfahrzeuge. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, die Bezugnahmen auf technische Spezifikationen in europäischen Normen im Wege delegierter Rechtsakte anzupassen.



(ii) die Arbeiten von ISO TC67/WG10 bei LNG-Tankstellen für Schiffe und (iii) ISO/TC 252 bei CNG- und L-CNGTankstellen für Kraftfahrzeuge. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, die Bezugnahmen auf technische Spezifikationen in europäischen Normen im Wege delegierter Rechtsakte anzupassen. Im Fall der Eisenbahnbranche fallen technische Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) in die alleinige Zuständigkeit der Europäischen Eisenbahnagentur.



___________________ 1



Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). Or. en Begründung Im Fall der Eisenbahnbranche fällt der Entwurf technischer Normen für die Interoperabilität in die Zuständigkeit der Europäischen Eisenbahnagentur. Änderungsantrag 25 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 29 a (neu)
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Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (29a) Die Kommission sollte alle notwendigen Maßnahmen aufzeigen, um ein harmonisiertes hohes Kraftstoffqualitätsniveau in der gesamten Union sicherzustellen, und sollte gegebenenfalls einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 vorlegen, um wesentliche Qualitätsspezifikationen für die alternativen Kraftstoffe aufzunehmen, die in den Geltungsbereich der vorliegenden Richtlinie fallen. _______________ 1



Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG des Rates (ABl. L 350 vom 28.12.1998). Or. en Begründung Da das Ziel dieses Vorschlags im Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in der gesamten Union besteht, sollte die Kommission damit beauftragt werden, auf der Grundlage der Kraftstoffqualitätsrichtlinie Schlüsselparameter für diese alternativen Kraftstoffe vorzuschlagen, d. h. Spezifikationen zu Aspekten mit Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und die Umwelt, wie es bei Otto- und Dieselkraftstoffen der Fall ist. Änderungsantrag 26 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 1 – Absatz 1 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer Rahmen für Maßnahmen im Hinblick auf die Errichtung der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in der Union geschaffen, um den Verkehrssektor



Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer Rahmen für Maßnahmen im Hinblick auf die Errichtung der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in der Union geschaffen, um den Verkehrssektor
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unabhängiger vom Erdöl zu machen; außerdem werden Mindestanforderungen für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe sowie einheitliche technische Spezifikationen festgelegt, unter anderem in Bezug auf Ladestationen für Elektrofahrzeuge und auf Erdgas- und Wasserstoff-Tankstellen (LNG und CNG).



unabhängiger vom Erdöl zu machen und zur langfristigen Politik der Union zur Verringerung von CO2-Emissionen beizutragen; außerdem werden Mindestanforderungen für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe sowie einheitliche technische Spezifikationen festgelegt, unter anderem in Bezug auf Ladestationen für Elektrofahrzeuge und auf Erdgas- und Wasserstoff-Tankstellen (LNG und CNG). Or. en



Begründung Mit der Richtlinie wird der Weg bereitet für eine beträchtliche Verringerung von Luftverschmutzung und CO2-Emissionen. Da ihr Ziel darin besteht, zu einer deutlichen Verringerung von Treibhausgasemissionen beizutragen, sollte der Verweis auf die „langfristige Politik der Union zur Verringerung von CO2-Emissionen“ ausdrücklich in Artikel 1 (Gegenstand) der Richtlinie aufgenommen werden. Änderungsantrag 27 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 2 – Nummer 2 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(2) „Ladestation“ ist eine Langsamladestation oder eine Schnellladestation oder eine Vorrichtung für den Austausch der Batterie eines Elektrofahrzeugs.



(2) „Ladestation“ ist eine Normalladestation, Schnellladestation oder kabellose Ladestation oder eine Vorrichtung für den Austausch der Batterie eines Elektrofahrzeugs. Or. en



Begründung Durch die Richtlinie sollte die Entwicklung und Einführung anderer Aufladetechnologien wie kabelloses Aufladen, zu dem derzeit eine internationale Normung stattfindet, nicht verhindert werden.
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Änderungsantrag 28 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 2 – Nummer 3 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(3) „Langsamladestation“ ist eine Ladestation, an der ein Elektrofahrzeug Strom mit einer Ladeleistung von 22 kW oder weniger direkt aufnehmen kann.



(3) „Normalladestation“ ist eine Ladestation, an der ein Elektrofahrzeug Strom mit einer Ladeleistung von 22 kW oder weniger direkt aufnehmen kann. (Dieser Änderungsantrag betrifft den gesamten Text. Seine Annahme würde entsprechende Änderungen im gesamten Text erforderlich machen.) Or. en Begründung



Diese Art des Aufladens wird für private Zwecke und bei einem großen Teil der Ladevorgänge in öffentlichen Bereichen (Supermärkte, Parkplätze usw.) die am häufigsten verwendete sein. Daher sollte die Bezeichnung für diese Art von Ladestation positiv sein, da sie von der großen Mehrheit der Fahrer von Elektrofahrzeugen genutzt werden wird. Änderungsantrag 29 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 2 – Nummer 5 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(5) „Öffentlich zugängliche Ladestation oder Tankstelle“ ist eine Ladestation oder Tankstelle, zu der alle Nutzer ohne Diskriminierung Zugang haben.



(5) „Öffentlich zugängliche Ladestation oder Tankstelle“ ist eine Ladestation oder Tankstelle, zu der alle Nutzer ohne Diskriminierung über ein gängiges Zahlungssystem einfachen, offenen und unionsweit interoperablen Zugang haben. Or. en



Begründung Die meisten bestehenden Ladestationen werden unter speziellen Bedingungen privat betrieben. Das ist sehr unpraktisch für Verbraucher, da sie aufgrund der begrenzten Interoperabilität nicht von einem Betreiber/Energielieferanten zum anderen wechseln können. Es muss ein offener Zugang zu allen öffentlichen Ladestationen sichergestellt werden, bei PE516.591v01-00
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dem gängige Zahlungssysteme verwendet werden und ohne dass die Verpflichtung besteht, einen Vertrag mit einem bestimmten Betreiber/Energielieferanten abzuschließen. Änderungsantrag 30 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 2 – Nummer 6 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(6) „Elektrofahrzeug“ ist ein Fahrzeug im Sinne der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, das mit einem oder mehreren Antriebsmotoren ausgestattet ist, die mit elektrischer Energie betrieben werden und nicht dauerhaft an das Netz angeschlossen sind, einschließlich ihrer Hochspannungskomponenten und Systeme, die mit der Hochspannungssammelschiene des elektrischen Antriebsstrangs galvanisch verbunden sind.



(6) „Elektrofahrzeug“ ist:



– ein Fahrzeug im Sinne der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, das mit einem oder mehreren Antriebsmotoren ausgestattet ist, die mit elektrischer Energie betrieben werden und nicht dauerhaft an das Netz angeschlossen sind, einschließlich ihrer Hochspannungskomponenten und Systeme, die mit der Hochspannungssammelschiene des elektrischen Antriebsstrangs galvanisch verbunden sind; – ein Fahrzeug im Sinne der Richtlinie (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates2, das durch PR\943125DE.doc
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einen Elektromotor angetrieben wird. __________________ 1



Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1). 2



Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 52). Or. en Begründung In den Geltungsbereich der Richtlinie 2007/46/EG fallen weder zwei- oder dreirädrige Fahrzeuge noch vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge. Damit die vorgeschlagene Richtlinie auch für Elektrofahrräder, Mopeds, Motorroller, Motorräder und drei- und vierrädrige Leichtfahrzeuge gilt, muss eine separate Definition für diese Fahrzeuge mit einem Verweis auf die einschlägigen Rechtsvorschriften zur Typengenehmigung, in denen sie definiert und kategorisiert werden, in diesen Artikel aufgenommen werden. Änderungsantrag 31 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 2 – Nummer 8 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (8a) „Ladestation für Fahrzeuge mit LNG-Tank“ ist eine Versorgungsstation für LNG zum Beladen von Fahrzeugen mit Kryotank. Or. en
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Begründung Diese Änderung zielt darauf ab, vorzuschreiben, dass es in jedem Mitgliedstaat eine Mindestinfrastruktur für die Lieferung von LNG (in flüssigem Aggregatzustand) an Fahrzeuge mit Kryotank zur Weiterbeförderung an Tankstellen gibt. Änderungsantrag 32 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 3 – Absatz 1 – Einleitung Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



1. Jeder Mitgliedstaat legt einen nationalen Strategierahmen für die Marktentwicklung im Bereich alternativer Kraftstoffe und ihrer Infrastruktur fest, der die in Anhang I aufgeführten Punkte umfasst und mindestens Folgendes enthält:



1. Unbeschadet der Richtlinie 2009/28/EG legen die Mitgliedstaaten nationale Ziele für die Entwicklung alternativer Kraftstoffe bei den einzelnen Verkehrsträgern (Straßen-, Schienen-, Wasser-, Luftverkehr) und den Aufbau der entsprechenden Infrastruktur bis 2020 fest. Diese Ziele entsprechen mindestens den in dieser Richtlinie festgelegten Zielen und Bestimmungen. Die Mitgliedstaaten legen auch Zwischenziele fest, um ihre Fortschritte bei der Umsetzung der nationalen Ziele für 2020 zu prüfen. Jeder Mitgliedstaat legt einen nationalen Strategierahmen für die Marktentwicklung im Bereich alternativer Kraftstoffe und ihrer Infrastruktur fest, der mit dem in Unterabsatz 1 genannten nationalen Ziel kohärent ist. Er umfasst die in Anhang I aufgeführten Punkte und enthält mindestens Folgendes: Or. en



Begründung Diese Änderung zielt darauf ab, dass ehrgeizigere Ziele für die nationalen Strategierahmen festgelegt werden und dass die Mitgliedstaaten durch ihre speziellen Ziele zur Einhaltung dieser Rahmen verpflichtet sind.
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Änderungsantrag 33 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 2 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



– eine Bewertung der durchgehenden grenzüberschreitenden Infrastrukturabdeckung für alternative Kraftstoffe;



– eine Bewertung der durchgehenden grenzüberschreitenden Infrastrukturabdeckung für alternative Kraftstoffe, auch im Hinblick auf ihre mögliche gleichzeitige und kombinierte Nutzung; Or. en Begründung



Durch die Zwei-Kraftstoff-Technologie, bei der Diesel mit CNG kombiniert wird, werden die Emissionen von Partikeln (PM10) und CO2 reduziert. Sie sollte daher gemeinsam mit anderen Optionen für zwei Kraftstoffe bereitgestellt werden, bei denen Elektrizität, LPG, CNG usw. kombiniert werden. Änderungsantrag 34 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 10 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text – Vorkehrungen für enge Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und mit der betroffenen Branche, um die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen. Or. en



Änderungsantrag 35 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission



Geänderter Text 1a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Bedürfnisse aller Verkehrsträger, einschließlich derjenigen, bei denen die verfügbaren Alternativen zu fossilen Brennstoffen begrenzt sind, in nationale Strategierahmen integriert werden. Or. en Begründung



Bei einer europäischen Strategie für alternative Kraftstoffe sollten bestehende Einschränkungen der Bereitstellung von sauberen Kraftstoffen bei allen Verkehrsträgern berücksichtigt werden, und es sollte sichergestellt werden, dass alternative Kraftstoffe den einzelnen Verkehrsträgern auf optimale Art und Weise zugewiesen werden. Änderungsantrag 36 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 3 – Absatz 3 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



3. Nur Kraftstoffe, die in die nationalen Strategierahmen einbezogen sind, kommen für Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in Betracht, die auf Ebene der Union oder der Mitgliedstaaten vorgesehen sind.



entfällt



Or. en



Änderungsantrag 37 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 3 – Absatz 5 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



5. Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission ihre jeweiligen nationalen Strategierahmen [binnen 18 Monaten ab PR\943125DE.doc



5. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre jeweiligen nationalen Ziele für den Einsatz alternativer 29/54
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dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie].



Kraftstoffe und den Aufbau der einschlägigen Infrastruktur sowie ihre jeweiligen nationalen Strategierahmen [binnen 18 Monaten ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] mit. Or. en Begründung



Diese Änderung zielt darauf ab, dass ehrgeizigere Ziele für die nationalen Strategierahmen festgelegt werden und dass die Mitgliedstaaten durch ihre speziellen Ziele zur Einhaltung dieser Rahmen verpflichtet sind. Änderungsantrag 38 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 3 – Absatz 6 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



6. Die Kommission evaluiert die nationalen Strategierahmen und sorgt für Kohärenz auf EU-Ebene. Sie übermittelt dem Europäischen Parlament innerhalb eines Jahres nach Verabschiedung der nationalen Strategierahmen den Bericht über die Evaluierung der nationalen Strategierahmen.



6. Die Kommission evaluiert die nationalen Strategierahmen, besonders im Hinblick auf ihre Wirksamkeit zum Erreichen der in Absatz 1 genannten nationalen Ziele, und sorgt für Kohärenz auf EU-Ebene. Sie übermittelt dem Europäischen Parlament innerhalb eines Jahres nach Verabschiedung der nationalen Strategierahmen den Bericht über die Evaluierung der nationalen Strategierahmen. Or. en



Begründung Diese Änderung zielt darauf ab, dass ehrgeizigere Ziele für die nationalen Strategierahmen festgelegt werden und dass die Mitgliedstaaten durch ihre speziellen Ziele zur Einhaltung dieser Rahmen verpflichtet sind. Änderungsantrag 39 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 4 – Absatz 1



PE516.591v01-00



DE



30/54



PR\943125DE.doc



Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2020 mindestens die in der Tabelle in Anhang II genannte Anzahl von Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet wird.



1. Die Mitgliedstaaten sorgen in enger Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und mit der betroffenen Branche dafür, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2020 mindestens die in der Tabelle in Anhang II genannte Anzahl von Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet wird. Or. en



Änderungsantrag 40 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text Kabellose Ladestationen für Elektrofahrzeuge müssen spätestens ab dem 31. Dezember 2015 den technischen Spezifikationen in Anhang III Nummer 1.2a entsprechen. Or. en Begründung



Durch die Richtlinie sollte die Entwicklung und Einführung anderer Aufladetechnologien wie kabelloses Aufladen, zu dem derzeit eine internationale Normung stattfindet, nicht verhindert werden. Änderungsantrag 41 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Ausrüstung für Langsam- und Schnellladestationen entsprechend Anhang III Nummer 1.1 und Anhang III



Die Mitgliedstaaten sorgen in enger Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und der betroffenen Branche dafür, dass die
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Nummer 1.2 zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen zur Verfügung steht.



Ausrüstung für Normal-, Schnell- und kabellose Ladestationen entsprechend Anhang III Nummern 1.1, 1.2 und 1.2a den speziellen geltenden Sicherheitsanforderungen auf nationaler Ebene entspricht und zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen zur Verfügung steht. Or. en



Begründung Die derzeit für Typ-2-Stecker verwendete Steckdose gemäß der Beschreibung der Norm EN 62196-2:2012 entspricht nicht den rechtlichen Anforderungen in mehreren Mitgliedstaaten, in denen vorgeschrieben ist, dass eine Steckdose mit einem Sicherheitsverschluss (Shutter) versehen sein muss. Daher ist es wichtig, dass die Typ-2Ladesteckdosen bald mit Shutter auf den Markt kommen, damit sie einen mechanischen Schutz für Endnutzer haben und den auf nationaler Ebene geltenden Sicherheitsanforderungen entsprechen. Änderungsantrag 42 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 4 – Absatz 4 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Häfen eine landseitige Stromversorgung für Schiffe vorgesehen wird, sofern dies kosteneffizient ist und sich günstig auf die Umwelt auswirkt.



4. Die Mitgliedstaaten stellen in enger Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und der betroffenen Branche sicher, dass in Häfen eine landseitige Stromversorgung für Schiffe vorgesehen wird, sofern dies kosteneffizient ist und sich günstig auf die Umwelt auswirkt. Or. en



Änderungsantrag 43 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 4 – Absatz 5 a (neu)
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Vorschlag der Kommission



Geänderter Text 5a. Um multimodalen Passagier- und Frachtverkehr zu erleichtern, benennen die Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit mit Bahninfrastrukturmanagern, Betreibern und Besitzern von Bahnhöfen und Stationen des öffentlichen Verkehrs und Managern von Schienenfrachtterminals und Logistikzentren innerhalb ihrer nationalen Strategierahmen eine Mindestanzahl an Bahnhöfen und Stationen des öffentlichen Verkehrs, Frachtterminals und Logistikzentren, die an technisch geeigneten Standorten in ihrer Nähe mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden sollen. Or. en Begründung



Im Einklang mit den Zielen der europäischen Verkehrsstrategie zur Unterstützung von multimodalem Verkehr sollte die Verbreitung von Elektrofahrzeugen soweit möglich in die Infrastruktur für Bahn und öffentlichen Nahverkehr sowie die Infrastruktur für Schienenfachtund Logistikterminals integriert werden. Änderungsantrag 44 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 4 – Absatz 6 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



6. Alle öffentlich zugänglichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge müssen mit intelligenten Verbrauchserfassungssystemen ausgerüstet sein, wie sie in Artikel 2 Nummer 28 der Richtlinie 2012/27/EU definiert sind, und die in deren Artikel 9 Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen.



6. Alle öffentlich zugänglichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge müssen mit geeigneten Systemen ausgerüstet sein, die klare und transparente Verbraucherinformationen bezüglich der Ladekosten liefern und angeben, ob der angezeigte Preis ein Serviceentgelt abdeckt, oder die Menge an verbrauchter Energie (kWh).
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Or. en Begründung An der Ladestation wäre ein herkömmliches Verbrauchserfassungssystem ausreichend. Die Installation eines intelligenten Verbrauchserfassungssystem an allen öffentlichen Ladestationen vorzuschreiben könnte sich dagegen angesichts der zusätzlichen Kosten als Hindernis für die notwendige Entwicklung der Infrastruktur erweisen, insbesondere in der Katalysatorphase des Marktes (frühe Marktentwicklung). Änderungsantrag 45 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 4 – Absatz 11 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



11. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 8 zur Aktualisierung der technischen Spezifikationen in Anhang III Nummern 1.1, 1.2 und 1.3 zu erlassen.



11. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 8 zur Aktualisierung der technischen Spezifikationen in Anhang III Nummern 1.1, 1.2, 1.2a und 1.3 zu erlassen. Or. en



Änderungsantrag 46 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 5 – Absatz 1 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



1. Die Mitgliedstaaten, auf deren Gebiet es zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie bereits Wasserstofftankstellen gibt, stellen sicher, dass spätestens ab dem 31. Dezember 2020 eine ausreichende Anzahl öffentlich zugänglicher Tankstellen im Abstand von jeweils höchstens 300 km zur Verfügung steht, um den Verkehr von Wasserstofffahrzeugen innerhalb des gesamten Staatsgebiets zu ermöglichen.



1. Die Mitgliedstaaten, auf deren Gebiet es zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie bereits Wasserstofftankstellen gibt, stellen in enger Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und der betroffenen Branche sicher, dass spätestens ab dem 31. Dezember 2020 eine ausreichende Anzahl öffentlich zugänglicher Tankstellen im Abstand von jeweils höchstens 300 km, einschließlich einer Tankstelle für jeweils 250 000 Einwohner in städtischen Gebieten, zur
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Verfügung steht, um den Verkehr von Wasserstofffahrzeugen innerhalb des gesamten Staatsgebiets zu ermöglichen. Die Mitgliedstaaten, auf deren Gebiet es zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie keine Wasserstofftankstellen gibt, erfüllen die in Unterabsatz 1 genannten Anforderungen bis zum 31. Dezember 2030. Or. en



Änderungsantrag 47 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 6 – Überschrift Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



Erdgasversorgung für den Verkehrsbereich



Erdgas- und LPG-Versorgung für den Verkehrsbereich Or. en Begründung



Aufgrund dieser Änderung sollen Bestimmungen über die Infrastruktur für LPG festgelegt werden, um das Vertriebsnetz innerhalb des gesamten Gebiets der Union homogener zu gestalten, da LPG auch aus Erdgas gewonnen werden kann. Änderungsantrag 48 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 6 – Absatz 1 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass spätestens ab dem 31. Dezember 2020 in allen Seehäfen des Kernnetzes des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TENV) öffentlich zugängliche LNGTankstellen für den Seeverkehr und die Binnenschifffahrt zur Verfügung stehen.
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1. Die Mitgliedstaaten sorgen in enger Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und der betroffenen Branche dafür, dass spätestens am 31. Dezember 2020 eine ausreichende Anzahl Seehäfen des Kernnetzes des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) mit öffentlich zugänglichen 35/54
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LNG-Tankstellen für den Seeverkehr und die Binnenschifffahrt in angemessenen Abständen ausgestattet ist, um den Verkehr von LNG-Schiffen in der gesamten Union zu ermöglichen. Bei der Festlegung des Netzes von LNG-Tankstellen in Seehäfen werden der tatsächliche Marktbedarf und die vorhandenen Bunkerstationen berücksichtigt. Or. en Begründung Der Begriff „angemessener Abstand“ ermöglicht einen pragmatischeren Ansatz bei der Festlegung von Tankstellenstandorten, ohne die grundlegende Verbindung mit den Häfen des TEN-V-Kernnetzes in Frage zu stellen. Bei der Verpflichtung zum Aufbau von Bunkerinfrastruktur für LNG müssen aktuelle Marktgegebenheiten berücksichtigt werden, so dass es keine Investitionen in nicht oder nicht ausreichend genutzte Einrichtungen gibt. Änderungsantrag 49 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 6 – Absatz 2 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass spätestens ab dem 31. Dezember 2025 in allen Binnenhäfen des TEN-V-Kernnetzes öffentlich zugängliche LNG-Tankstellen für die Binnenschifffahrt zur Verfügung stehen.



2. Die Mitgliedstaaten sorgen in enger Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und der betroffenen Branche dafür, dass spätestens ab dem 31. Dezember 2025 eine ausreichende Anzahl Binnenhäfen des TEN-V-Kernnetzes mit öffentlich zugänglichen LNG-Tankstellen für die Binnenschifffahrt in angemessenen Abständen ausgestattet sind, um den Verkehr von LNG-Schiffen in der gesamten Union zu ermöglichen. Bei der Festlegung des Netzes von LNGTankstellen in Binnenhäfen werden der tatsächliche Marktbedarf und die vorhandenen Bunkerstationen berücksichtigt.
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Or. en Begründung Der Begriff „angemessener Abstand“ ermöglicht einen pragmatischeren Ansatz bei der Konzeption von Tankstellen, ohne die grundlegende Verbindung mit den Häfen des TEN-VKernnetzes in Frage zu stellen. Bei der Verpflichtung zum Aufbau von Bunkerinfrastruktur für LNG müssen aktuelle Marktgegebenheiten berücksichtigt werden, so dass es keine Investitionen in nicht oder nicht ausreichend genutzte Einrichtungen gibt. Änderungsantrag 50 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 6 – Absatz 2 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text 2a. Die Kommission schlägt eine Änderung der Richtlinie 2006/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 sowie des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen vor, um die normale Nutzung und den Transport von LNG auf Binnenwasserstraßen zu ermöglichen. _______________ 1



Richtlinie 2006/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe und zur Aufhebung der Richtlinie 82/714/EWG des Rates (ABl. L 389 vom 30.12.2006, S. 1) Or. en Begründung Derzeit ist weder der Transport noch das Bunkern von LNG auf Binnenwasserstraßen möglich. Transport und Bunkern erfolgen auf der Grundlage von in Einzelfällen gewährten Ausnahmen von den derzeitigen Rechtsvorschriften. Es ist offensichtlich, dass die Rechtsvorschriften angepasst werden sollten, um den Transport und das Bunkern von LNG auf Binnenwasserstraßen ohne Einschränkung möglich zu machen.



PR\943125DE.doc



37/54



PE516.591v01-00



DE



Änderungsantrag 51 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 6 – Absatz 3 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



3. Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass mit LNG betriebene schwere Nutzfahrzeuge alle Straßen des TEN-V-Kernnetzes befahren können. Dazu sind bis zum 31. Dezember 2020 im Abstand von jeweils höchstens 400 km öffentlich zugängliche LNGTankstellen zu errichten.



3. Die Mitgliedstaaten arbeiten in enger Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und der betroffenen Branche zusammen, um sicherzustellen, dass mit LNG betriebene schwere Nutzfahrzeuge alle Straßen ihres Kernnetzes befahren können. Dazu sind bis zum 31. Dezember 2020 im Abstand von jeweils höchstens 400 km öffentlich zugängliche LNG-Tankstellen zu errichten. Or. en



Begründung Für LNG sollte die Abdeckung der öffentlich zugänglichen Punkte nicht auf die Straßen des TEN-V-Kernnetzes beschränkt sein, sondern die Kernnetze in den Mitgliedstaaten im Allgemeinen abdecken. Änderungsantrag 52 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 6 – Absatz 3 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text 3a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es bis zum 31. Dezember 2020 mindestens eine Ladestation für Fahrzeuge mit LNG-Tank auf ihrem Gebiet gibt. Or. en Begründung



Diese Änderung zielt darauf ab, vorzuschreiben, dass es in jedem Mitgliedstaat eine Mindestinfrastruktur für die Lieferung von LNG (in flüssigem Aggregatzustand) an Fahrzeuge mit Kryotank zur Weiterbeförderung an Tankstationen gibt.
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Änderungsantrag 53 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 6 – Absatz 6 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



6. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass spätestens ab dem 31. Dezember 2020 eine ausreichende Anzahl öffentlich zugänglicher Tankstellen im Abstand von jeweils höchstens 150 km zur Verfügung steht, um den Verkehr von CNGFahrzeugen innerhalb der gesamten Union zu ermöglichen.



6. Die Mitgliedstaaten sorgen in enger Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und der betroffenen Branche dafür, dass spätestens ab dem 31. Dezember 2020 eine ausreichende Anzahl öffentlich zugänglicher Tankstellen im Abstand von jeweils höchstens 100 km zur Verfügung steht, einschließlich einer Tankstelle für je 100 000 Einwohner in städtischen Gebieten, um den Verkehr von CNGFahrzeugen innerhalb der gesamten Union zu ermöglichen. Or. en



Begründung Es ist wichtig, in Bezug auf CNG ehrgeizigere Ziele festzulegen, d. h. die rechtzeitige Umsetzung des Versorgungsnetzes in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen und die Mindestanforderungen für Tankstellen zu erhöhen. Änderungsantrag 54 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 6 – Absatz 8 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text 8a. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass spätestens am 31. Dezember 2020 eine ausreichende Anzahl öffentlich zugänglicher Tankstellen im Abstand von jeweils höchstens 150 km zur Verfügung steht, einschließlich einer Tankstelle für je 150 000 Einwohner in städtischen Gebieten, um den Verkehr von LPGFahrzeugen innerhalb der gesamten Union zu ermöglichen.
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Or. en Begründung Aufgrund dieser Änderung sollen Bestimmungen über die Infrastruktur für LPG festgelegt werden, um das Vertriebsnetz innerhalb des gesamten Gebiets der Union homogener zu gestalten, da LPG auch aus Erdgas gewonnen werden kann. Änderungsantrag 55 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 6 – Absatz 8 b (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text 8b. Alle öffentlich zugänglichen LPGTankstellen für Kraftfahrzeuge müssen spätestens am 31. Dezember 2015 die technischen Spezifikationen in Anhang III Nummer 3a erfüllen. Or. en



Änderungsantrag 56 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 6 – Absatz 9 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 8 zur Aktualisierung der technischen Spezifikationen in Anhang III Nummern 3.1, 3.2 und 3.3 zu erlassen.



9. Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 8 zur Aktualisierung der technischen Spezifikationen in Anhang III Nummern 3.1, 3.2, 3.3 und 3a zu erlassen. Or. en



Änderungsantrag 57 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 6 – Absatz 10 – Einleitung



PE516.591v01-00



DE



40/54



PR\943125DE.doc



Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte in Bezug auf



Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8 delegierte Rechtsakte zu erlassen in Bezug auf Or. en Begründung



„Sicherheitsrichtlinien“ und „technische Spezifikationen“ sind Maßnahmen mit allgemeiner Geltung, mit denen nicht wesentliche Vorschriften des zugrunde liegenden Gesetzgebungsaktes ergänzt werden sollen. Sie sollten daher mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV erlassen werden. Änderungsantrag 58 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



1. Unbeschadet der Richtlinie 2009/30/EG stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass zweckdienliche, klare und leicht verständliche Informationen zur Eignung aller auf dem Markt erhältlichen Kraftstoffe für Fahrzeuge verfügbar sind:



1. Unbeschadet der Richtlinie 2009/30/EG stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass zweckdienliche, klare und leicht verständliche Informationen zur Eignung aller auf dem Markt erhältlichen Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge bzw. Seeund Binnenschiffe verfügbar sind: Or. en



Begründung Der Schienenverkehr sollte von den Bestimmungen dieses Artikels ausgenommen werden. Neue Kennzeichnungen oder Änderungen an Handbüchern für Schienenfahrzeuge sind nicht erforderlich. Änderungsantrag 59 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(a) an den Pumpen aller Tankstellen, bei PR\943125DE.doc



(a) an den Pumpen aller Tankstellen auf 41/54
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ihrem Hoheitsgebiet;



den Fahrzeughändlern und den Einrichtungen für die technische Kontrolle auf ihrem Staatsgebiet;



Or. en



Änderungsantrag 60 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



(b) in den Fahrzeug-Handbüchern;



(b) in den FahrzeugBenutzerhandbüchern und bei Fahrzeughändlern auf ihrem Hoheitsgebiet; Or. en



Änderungsantrag 61 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text (ca) bei den Einrichtungen für technische Kontrolle auf ihrem Hoheitsgebiet. Or. en



Änderungsantrag 62 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 7 – Absatz 2 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



2. Die Informationen über die Eignung von Kraftstoffen nach Absatz 1 müssen sich auf die Vorgaben für die Kennzeichnung der



2. Die Informationen über die Eignung von Kraftstoffen nach Absatz 1 müssen sich auf die Vorgaben für die Kennzeichnung der
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Kraftstoffe im Rahmen der in Anhang III Nummer 4 aufgeführten Europäischen Normen (EN) stützen, sofern diese vorliegen und zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie geeignet sind; für diese Normen sind graphische Darstellungen einzuführen.



Kraftstoffe im Rahmen der in Anhang III Nummern 3a und 4 aufgeführten Europäischen Normen (EN) stützen, sofern diese vorliegen und zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie geeignet sind; für diese Normen sind graphische Darstellungen einzuführen. Or. en



Begründung Diese Änderung zielt darauf ab, dass Verbraucher ordnungsgemäß über die Eignung des an der Tankstelle gelieferten LPG für ihre Fahrzeuge informiert werden, um Betrug auf dem Markt zu verhindern. Änderungsantrag 63 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 7 – Absatz 3 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text 3a. Bei der Anzeige von Kraftstoffpreisen kann zusätzlich ein Einheitspreis mit der Angabe „1 Liter Benzinäquivalent“ verwendet werden, sofern der betreffende Kraftstoff nicht in Litern verkauft wird. Zu diesem Zweck zieht die Kommission eine Änderung der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 in Erwägung, um die Verbraucher zu sensibilisieren und für vollständige Transparenz der Kraftstoffpreise zu sorgen. _______________ 1



Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse (ABl. L 80 vom 18.3.1998, S. 27). Or. en
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Begründung Die Einführung eines verbraucherfreundlichen Preismodells auf der Grundlage von Literäquivalent könnte für den Vergleich verschiedener Kraftstoffe relevant sein. Die Mitgliedstaaten dürfen diese Möglichkeit derzeit nicht nutzen; sie wäre jedoch entscheidend, um die Verbraucher zu sensibilisieren und für vollständige Transparenz der Kraftstoffpreise zu sorgen. Änderungsantrag 64 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 7 – Absatz 3 b (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text 3b. Die Mitgliedstaaten sorgen bis zum [Datum der Umsetzung dieser Richtlinie] dafür, dass Kraftstofflieferanten die Farbe der für die Abgabe von Benzin und Diesel an Tankstellen verwendeten Schläuche und Düsen im Einklang mit den einschlägigen EN-Normen standardisieren. Or. en Begründung



Von Kraftstofflieferanten zu verlangen, dass sie, die gemeinsame Kraftstoffpumpenkennzeichnung der CEN-Normen für Benzin und Diesel übernehmen, ist sehr einfach und lange überfällig. Die Kraftstofflieferanten sollten insbesondere für die Schläuche und Düsen, die zur Abgabe von Benzin und Diesel an Tankstellen verwendet werden, dieselben Farben verwenden. Änderungsantrag 65 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 8 – Absatz 2 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



2. Die in den Artikeln 3, 4, 5 und 6 genannte Befugnis wird der Kommission auf unbestimmte Zeit übertragen.
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2. Die in den Artikeln 3, 4, 5 und 6 genannte Befugnis wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 44/54
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Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat erhebt spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums Einwände gegen diese Verlängerung. Or. en



Änderungsantrag 66 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 10 – Absatz 1 Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



1. Jeder Mitgliedstaat legt der Kommission [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] und danach alle zwei Jahre einen Bericht über den nationalen Strategierahmen und seine Umsetzung vor. Diese Berichte müssen die in Anhang I vorgesehenen Angaben enthalten.



1. Jeder Mitgliedstaat legt der Kommission [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] und danach alle zwei Jahre einen Bericht über den nationalen Strategierahmen und seine Umsetzung in Bezug auf das nationale Ziel vor. Diese Berichte müssen die in Anhang I vorgesehenen Angaben enthalten. In diesen Berichten werden Abweichungen der erreichten Werte von den gemäß Artikel 3 Absatz 1 dieser Richtlinie festgelegten nationalen Zielen begründet. Or. en



Änderungsantrag 67 Vorschlag für eine Richtlinie Artikel 10 – Absatz 2 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text 2a. Die Kommission legt dem
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Europäischen Parlament und dem Rat bis zum …* einen Bericht vor, in dem die Maßnahmen aufgeführt werden, die notwendig sind, um ein harmonisiertes hohes Kraftstoffqualitätsniveau in der gesamten Union sicherzustellen. Gemeinsam mit diesem Bericht wird, falls zweckmäßig, ein Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Aufnahme von Qualitätsspezifikationen, Einheiten und Grenzwerten für die neuen unter die vorliegende Richtlinie fallenden alternativen Kraftstoffe vorgelegt. Insbesondere sollte durch die vorgeschlagenen Maßnahmen der Schutz der Gesundheit und der Umwelt sichergestellt werden, indem die Bereitstellung von alternativen Kraftstoffen mit der für die Nutzung in Motoren mit derzeitiger und zukünftiger Technologie erforderlichen Qualität ermöglicht und eine gute Umweltleistung in Bezug auf CO2 und andere Schadstoffemissionen sichergestellt wird. _______________ * Zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie. Or. en Begründung Da das Ziel der vorgeschlagenen Richtlinie im Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in der gesamten Union besteht, sollte die Kommission damit beauftragt werden, auf der Grundlage der Kraftstoffqualitätsrichtlinie Schlüsselparameter für diese alternativen Kraftstoffe vorzuschlagen, d. h. Spezifikationen zu Aspekten mit Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und die Umwelt, wie es bei Otto- und Dieselkraftstoffen der Fall ist. Änderungsantrag 68 Vorschlag für eine Richtlinie Anhang III – Nummer 1 – Ziffer 1.1
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Vorschlag der Kommission



Geänderter Text



Wechselstrom-NiederleistungsLangsamladestationen für Elektrofahrzeuge sind aus Gründen der Interoperabilität mit Kupplungen des Typs 2 nach der Norm EN62196-2:2012 auszurüsten.



Wechselstrom-NiederleistungsNormalladestationen für Elektrofahrzeuge sind aus Gründen der Interoperabilität mit Steckern des Typs 2 nach der Norm EN 62196-2:2012 auszurüsten, die bei Bedarf mit einer kompatiblen Steckdose versehen werden, die zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie einen Shutter aufweist. Zu diesem Zweck wird die Norm EN 62196-2:2012 unverzüglich überarbeitet und anhand des technologischen Fortschritts und der Entwicklung bewährter EngineeringVerfahren in Bezug auf Sicherheit auf dem neuesten Stand gehalten. Or. en Begründung



Normungsgremien sollten im Rahmen dieser Richtlinie beauftragt werden, die derzeitigen Standards zu Steckern vom Typ 2 (und deren Steckdosen) im Hinblick auf spezielle Sicherheitsanforderungen (Sicherheits-Shutter) anzupassen. In dieser Richtlinie muss es einen ausdrücklichen Verweis auf die Notwendigkeit geben, sicherzustellen, dass der Stecker wirklich interoperabel sein und allen in Europa geltenden Sicherheitsverfahren und -vorschriften entsprechen muss. Änderungsantrag 69 Vorschlag für eine Richtlinie Anhang III – Nummer 1 – Ziffer 1,1 a - Absatz 1 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text Wechselstrom-NiederleistungsNormalladestationen für Elektrofahrzeuge der Kategorie L müssen der Norm EN 61851-1:2011 entsprechen und aus Gründen der Interoperabilität mit Steckern vom Typ 3A gemäß der Norm EN 62196-2:2012 ausgestattet werden. Or. en



PR\943125DE.doc



47/54



PE516.591v01-00



DE



Begründung Fahrzeuge der Kategorie L können nicht in die Rechtsvorschriften aufgenommen werden, ohne die Anforderungen an die Ladeinfrastruktur anzupassen. Änderungsantrag 70 Vorschlag für eine Richtlinie Anhang III – Nummer 1 – Ziffer 1.2 a - Absatz 2 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text Gleichstrom-Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge dürfen während eines Übergangszeitraums bis zum 31. Dezember 2018 alternativ auch mit Steckern vom Typ „CHAdeMO“ ausgestattet werden. Or. en Begründung



Da die Kombo-Technologie derzeit noch nicht vollständig einsatzbereit ist, es in Europa bereits mehr als 650 CHAdeMO-Ladestationen gibt und bis Ende 2013 mehr als 1000 bereitgestellt werden sollen, ist es wichtig, einen begrenzten Übergangszeitraum festzulegen, in dem beide Systeme eingerichtet werden können, wobei das Endziel darin besteht, einen gemeinsamen Standard zu finden, wie im Vorschlag der Kommission angegeben. Änderungsantrag 71 Vorschlag für eine Richtlinie Anhang III – Nummer 1 – Ziffer 1.2 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text 1.2a. Kabellose elektrische Ladestationen Kabellose Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden aus Gründen der Interoperabilität mit einem Primärgerät gemäß der Norm IEC/TS 61980-3, die bis 2014 verabschiedet werden soll, ausgestattet. Or. en



PE516.591v01-00



DE



48/54



PR\943125DE.doc



Begründung Durch die Richtlinie sollte die Entwicklung und Einführung anderer Aufladetechnologien wie kabelloses Aufladen, zu dem derzeit eine internationale Normung stattfindet, nicht verhindert werden. Änderungsantrag 72 Vorschlag für eine Richtlinie Anhang III – Nummer 3 a (neu) Vorschlag der Kommission



Geänderter Text 3a. Technische Spezifikationen für LPGTankstellen (Flüssiggas) für Kraftfahrzeuge LPG-Tankstellen müssen den Anforderungen an die Kraftstoffkennzeichnung gemäß der Norm EN 589:2004 entsprechen. Or. en
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BEGRÜNDUNG I. Kommissionsvorschlag Mit der vorgeschlagenen Richtlinie wird ein gemeinsamer Rahmen für Maßnahmen für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in der Union geschaffen, um unabhängiger vom Erdöl zu werden und die Verringerung von CO2-Emissionen im Verkehr zu beschleunigen. Sie enthält Mindestanforderungen für den Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, einschließlich gemeinsamer technischer Spezifikationen. Es wird eine verbindliche Infrastruktur-Abdeckung für Elektrizität, Wasserstoff und Erdgas (LNG und CNG) vorgeschlagen, bei denen das Marktversagen eine öffentliche Intervention erfordert, und für zwei Verkehrsträger (Straßenverkehr und Schifffahrt), bei denen der Aufbau des mindestens erforderlichen Netzes nicht ohne Unterstützung der Union bewerkstelligt werden kann. Diese Sektoren haben einen Anteil von über 80 % am Fracht- und Fahrgastaufkommen. Zu der vorgeschlagenen Richtlinie gibt es eine Folgenabschätzung und eine Mitteilung, in der eine strategische Vision der Entwicklung eines europäischen Strategierahmens für alternative Kraftstoffe erläutert wird. II. Allgemeiner Standpunkt des Berichterstatters Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission als notwendiges Instrument, um die Abhängigkeit Europas vom Öl einzudämmen und die Diversifizierung und Sicherheit seiner Energieversorgung zu verbessern. Mit der vorgeschlagenen Richtlinie sollen auch das Wirtschaftswachstum gefördert, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gestärkt und die Treibhausgasemissionen durch den Verkehr verringert werden. Das langfristige Ziel sollte eine Verkehrsbranche mit weniger CO2-Emissionen sein. Der Anteil des Erdöls an der im Verkehr verbrauchten Energie liegt bei 94 %, wobei das Erdöl zu 84 % zu Kosten eingeführt wird, die (im Jahr 2011) bis zu 1 Mrd. EUR pro Tag erreichen, was eine erhebliche Belastung der Handelsbilanz der EU bewirkt, die etwa 2,5 % des BIP ausmacht. Es werden Maßnahmen auf EU-Ebene benötigt, da die Entwicklung des Marktes für alternative Kraftstoffe immer noch behindert wird durch technologische und wirtschaftliche Mängel, Marktversagen, mangelnde Akzeptanz bei den Verbrauchern, das Fehlen einer geeigneten Infrastruktur und in vielen Fällen einen Mangel an gemeinsamen technischen Spezifikationen, die notwendig sind, um Interoperabilität und europaweite Mobilität von mit alternativen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeugen sicherzustellen, behindert wird. Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass es auf einen stabilen Strategierahmen mit verbindlichen Zielen ankommt, um private Investitionen für den Aufbau der Infrastruktur anzuziehen, während Anreize und öffentliche Unterstützung in den ersten Stufen als Impuls für den Einsatz alternativer Kraftstoffe entscheidend sein werden. Eine Finanzierung durch PE516.591v01-00
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die EU kann ebenfalls einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Mitgliedstaaten die Ziele der vorgeschlagenen Richtlinie erreichen. Der Berichterstatter hat eine Reihe von Änderungsanträgen in diesen Entwurf eines Berichts aufgenommen, mit denen das allgemeine Ziel verfolgt wird, die Bestimmungen des Kommissionsvorschlags zu ergänzen und seine Ziele zu erweitern. Beim Verfassen dieses Berichts hat der Berichterstatter alle einschlägigen Interessenträger umfassend konsultiert und auch die Erkenntnisse der vom Verkehrsausschuss organisierten öffentlichen Anhörung vom 18. Juni 2013 berücksichtigt. Auch die Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen wurden angemessen berücksichtigt. Die vom Berichterstatter vorgeschlagenen Änderungen beziehen sich unter anderem auf folgende Aspekte: (a) Stärkung der nationalen Strategierahmen für den Einsatz von alternativen Kraftstoffen und den Aufbau ihrer Infrastruktur Einige Mitgliedstaaten haben ehrgeizige Ziele für den Ausbau alternativer Kraftstoffe angenommen und Fortschritte beim Aufbau der entsprechenden Infrastruktur erzielt. In anderen Mitgliedstaaten haben die Diskussionen erst kürzlich begonnen und es geht nur langsam voran. Derzeit gibt es in den meisten Mitgliedstaaten nicht genug Ladestationen für Elektrofahrzeuge an öffentlich zugänglichen Orten und auch keine veröffentlichten Strategien zur Entwicklung eines angemessenen Netzes an Ladestationen oder Tankstellen. Der Berichterstatter betont, dass die Vorbereitung und Umsetzung umfassender nationaler Strategierahmen mit ehrgeizigen Zielen für den Einsatz alternativer Kraftstoffe und den Aufbau ihrer Infrastruktur bis 2020 ist. (b) Wahl eines strategischen Ansatzes für den Einsatz alternativer Kraftstoffe bei allen Verkehrsträgern Eine kohärente Langzeitstrategie für alternative Kraftstoffe sollte dem Energiebedarf aller Verkehrsträger gerecht werden, auch derjenigen, bei denen die verfügbaren Alternativen zu fossilen Brennstoffen begrenzt sind. Der Berichterstatter betont, dass ein strategischer Ansatz auf einer umfassenden Mischung alternativer Kraftstoffe beruhen muss, wodurch die Technologieneutralität gewahrt bleibt. Da es keine einzige Kraftstofflösung für die Zukunft der Mobilität gibt, sollten nationale Strategierahmen alle wesentlichen Optionen für alternative Kraftstoffe umfassen, wobei ein Schwerpunkt auf den spezifischen Anforderungen jedes Verkehrsträgers liegen sollte. Bestehende Einschränkungen beim Einsatz sauberer Kraftstoffe für alle Verkehrsträger werden angemessen berücksichtigt. (c) Bereitstellung intelligenter und integrativer Lösungen zum Wiederaufladen von Elektrofahrzeugen Unterschiedliche technologische Entscheidungen in den einzelnen Teilen Europas haben zu einer Fragmentierung des Binnenmarktes geführt, durch die die europaweite Mobilität von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb behindert wird. Es müssen dringend gemeinsame technische Spezifikationen für die Schnittstelle zwischen Elektrofahrzeugen und PR\943125DE.doc
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Ladestationen festgelegt werden, um die Interoperabilität und die europaweite Mobilität von Elektrofahrzeugen zu ermöglichen. Bis vor kurzem konnte sich die europäische Industrie nicht auf einen einheitlichen Standard für die Ladestecker für Elektrofahrzeuge einigen. Ein wesentlicher Streitpunkt ist, abgesehen von den unterschiedlichen technologischen Lösungen auf dem Markt, die rechtliche Anforderung in mehreren Mitgliedstaaten, einen fortschrittlichen Kontaktschutzmechanismus in der Steckdose in Form eines Sicherheits-Shutters vorzusehen. Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass eine einheitliche Steckerlösung benötigt wird, um Interoperabilität innerhalb der EU sicherzustellen. Nachdem er die neueren Diskussionen innerhalb der Branche mitverfolgt hat, setzt er sich weiterhin für die von der Kommission vorgeschlagene Lösung durch einen Typ-2-Stecker ein, sofern damit auch die Anforderungen der Mitgliedstaaten erfüllt werden können, in denen Steckdosen mit Shuttern versehen werden müssen. Andererseits sollte durch diese Richtlinie die Entwicklung und Einführung anderer Aufladetechnologien wie kabelloses Aufladen, zu dem derzeit eine internationale Normung stattfindet, nicht verhindert werden. Der Berichterstatter schlägt daher vor, technische Spezifikationen für kabelloses Aufladen in die Richtlinie aufzunehmen. (d) Ausweitung der Abdeckung von Wasserstoffladestationen Die Technologie von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeugen ist zunehmend ausgereift, wie Anwendungen in Personenkraftwagen, Stadtbussen, leichten Nutzfahrzeugen und Binnenschiffen zeigen. In Bezug auf Leistung, Reichweite und Betankungszeiten sind sie mit Benzin- und Dieselfahrzeugen vergleichbar. Derzeit sind rund 500 Fahrzeuge und rund 120 Wasserstofftankstellen in Betrieb. Die Industrie hat für die kommenden Jahre die Einführung neuer Fahrzeuge einschließlich wasserstoffbetriebener Krafträder angekündigt, und mehrere Mitgliedstaaten planen den Aufbau von Wasserstofftankstellennetzen. Die wichtigsten Probleme sind die hohen Kosten der Brennstoffzellen und das Fehlen eines Tankstellennetzes. Nach Studien der Industrie können die Kosten bis 2025 auf das Niveau herkömmlicher Benzin- und Dieselfahrzeuge gesenkt werden1. Angesichts der erwarteten Vorteile dieses alternativen Kraftstoffs schlägt der Berichterstatter vor, die Abdeckung von Wasserstofftankstellen auszuweiten, indem der Ausbau gefördert wird, zunächst in städtischen Gebieten, zu einem späteren Zeitpunkt jedoch auch in Mitgliedstaaten, in denen es bisher keine solchen Tankstellen gibt. (e) Schaffung eines Kernnetzes von LPG-Ladestationen LPG ist in Europa weit verbreitet, hat einen Anteil von 3 % an den Motorkraftstoffen und wird in 9 Millionen Kraftfahrzeugen verwendet. Die LPG-Infrastruktur ist mit etwa 28 000 Tankstellen in der EU gut etabliert, allerdings ist die Situation in den Mitgliedstaaten sehr uneinheitlich. Auch wenn der Vorteil der geringen Schadstoffemissionen in dem Maße an Bedeutung verloren hat, in dem aufgrund der EURO-Standards niedrigere allgemeine 1
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Emissionsnormen eingeführt wurden, gibt es in Bezug auf Partikelemissionen weiterhin deutliche Vorteile 1. Zwar ist die Marktdurchdringung von LPG größer als die anderer alternativer Kraftstoffe, doch ist es nach Ansicht des Berichterstatters erforderlich, Mindestanforderungen für die LPG-Versorgungsinfrastruktur aufzunehmen, um das Verteilungsnetz in der ganzen EU homogener zu machen. (f) Vorkehrungen für die Verfügbarkeit von LNG-Tankstellen in See- und Binnenhäfen Erdgas in flüssiger Form (LNG) mit hoher Energiedichte ist eine kosteneffiziente Alternative zu Diesel bei Tätigkeiten im Bereich des Wasserverkehrs (Beförderung, Offshore-Dienste, Fischerei), im Lkw- und im Schienenverkehr – bei geringeren Schadstoff- und CO2Emissionen und höherer Energieeffizienz. Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass der Bedarf an LNG-Tankstellen in Häfen, die außerhalb des TEN-V-Kernnetzes liegen und wichtig sind für Schiffe, die nicht für Beförderungszwecke eingesetzt werden, insbesondere für Fischereifahrzeuge, bewertet werden muss. Auch wenn die Grundlage für die Bereitstellung der LNG-Infrastruktur das TEN-V-Kernnetz sein sollte, könnten andere Elemente von Belang sein, wenn ein Netz von LNG-Tankstellen in See- und Binnenhäfen aufgebaut wird. Insbesondere sollten der aktuelle Marktbedarf und die vorhandenen Bunkerstationen berücksichtigt werden, um Verhältnismäßigkeit bei der Bereitstellung von LNG-Infrastruktur herzustellen. (g) Erhöhung der Netzdichte von CNG-Tankstellen Die Erdgastechnologie für Fahrzeuge ist ausreichend ausgereift für den allgemeinen Markt, mit nahezu 1 Million Fahrzeugen auf den Straßen in Europa und etwa 3 000 Tankstellen. Zusätzliche Tankstellen könnten ohne Weiteres aus dem vorhandenen Erdgasverteilungsnetz in Europa versorgt werden, vorausgesetzt, dass die Qualität des Gases für die Verwendung in den mit Erdgas betriebenen Fahrzeugen mit gängiger und auch fortschrittlicher Technologie ausreicht.2 Daher schlägt der Berichterstatter ein dichteres Verteilungsnetz für CNG mit kürzeren Abständen zwischen Tankstellen, auch in städtischen Gebieten, vor. (h) Sicherstellen der Qualität alternativer Kraftstoffe Um ein harmonisiertes hohes Niveau der Kraftstoffqualität in der Union sicherzustellen, fordert die Berichterstatter die Kommission auf, eine Änderung der Kraftstoffqualitätsrichtlinie [Richtlinie 98/70/EG] vorzuschlagen, um Qualitätsstandards für die unter diesen Vorschlag fallenden alternativen Kraftstoffe aufzunehmen. Insbesondere sollten durch die Überarbeitung der Kraftstoffqualitätsrichtlinie ein hohes Gesundheits- und Umweltschutzniveau und die Bereitstellung hochwertiger Kraftstoffe, die für Motoren mit heutiger und zukünftiger Technologie geeignet sind, sichergestellt werden. (i) Verbesserung der Verbraucherinformationen zu alternativen Kraftstoffen Es ist wichtig, die Verbraucherinformationen in Bezug auf Kraftstoffqualität, Kompatibilität zwischen Fahrzeugen und Kraftstoffen, Verfügbarkeit von Ladestationen/Tankstellen sowie 1 2



Ebd., S. 5. Ebd., S. 6.



PR\943125DE.doc



53/54



PE516.591v01-00



DE



ökologische, finanzielle und Sicherheitsaspekte zu harmonisieren, um Akzeptanz bei den Verbrauchern zu schaffen. Der Berichterstatter setzt sich dafür ein, Verbrauchern transparente und umfassende Informationen zum Preis und zum Energiegehalt alternativer Kraftstoffe zur Verfügung zu stellen. *** Zweck dieses Entwurfs ist es, die wesentlichen Themen abzudecken, die in diesem Vorschlag genauer geprüft werden müssen, um die Behandlung im Ausschuss zu vereinfachen. Der Berichterstatter behält sich zwar das Recht vor, nach der weiteren Prüfung des Vorschlags der Kommission und nach weiteren Konsultationen noch weitere Änderungsanträge einzureichen, doch seine Absicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht darin, eine fruchtbare Diskussion im Ausschuss anzuregen. In diesem Sinne würde er weitere Vorschläge begrüßen.
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